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Budget 2025 

Der Grosse Gemeinderat unterbreitet Ihnen das Budget 2025 mit der 
Erfolgsrechnung für das Jahr 2025 zur Genehmigung sowie das In-
vestitionsbudget 2025 zur Kenntnisnahme. 

In dieser Botschaft ist eine Kurzfassung des Zahlenmaterials enthal-
ten. Falls Sie sich ausführlicher mit den einzelnen Budgetzahlen 
befassen möchten, steht Ihnen das detaillierte Budget 2025 selbst-
verständlich zur Verfügung. Sie können die detaillierten Budgetzah-
len auf www.muenchenbuchsee.ch heruntergeladen oder bei der Fi-
nanzabteilung, Bernstrasse 8, Tel. 031 868 81 50, E-Mail: 
finanzverwaltung@muenchenbuchsee.ch, kostenlos beziehen. 
 
Das Wichtigste in Kürze 
 

Die Jahresrechnung 2023 des Allgemeinen Haushaltes konnte, ent-
gegen dem Budget, mit einem hohen Ertragsüberschuss abgeschlos-
sen werden.  
Auch für das aktuelle Rechnungsjahr 2024 wurde ein Ertragsüber-
schuss budgetiert.  
 
Das Budget 2025 der Erfolgsrechnung des Allgemeinen Haushaltes 
sieht einen Ertragsüberschuss von insgesamt CHF 1'366’900.00 vor. 
Durch eine Einlage in die Spezialfinanzierung (SF) Vorfinanzierung 
Hochbauten des Verwaltungsvermögens (CHF 1.0 Mio.) und eine 
Einlage in die Finanzpolitische Reserve (CHF 366’900.00) kann ein 
ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen werden. 
 
 
Das vorliegende Budget 2025 basiert auf einer gleichbleibenden 
Steueranlage von 1.64 Einheiten. 
 
Das Gesamtergebnis der Spezialfinanzierungen (SF) weist im 
Budget 2025 einen Aufwandüberschuss von total CHF 625’800.00 
aus. Die Ansätze der Gebühren der Wasserversorgung, der Abwas-
serentsorgung, der Abfallentsorgung und die Ersatzabgaben für die 
Feuerwehr bleiben für das Jahr 2025 unverändert.  
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Zusammenfassung Budget 2025 Allgemeiner Haushalt 
Total Aufwand CHF 36’293’500.00 
Total Ertrag CHF 37’023’400.00 
Operatives Ergebnis CHF 729’900.00 
Ausserordentlicher Aufwand1 CHF 2’291'000.00 
Ausserordentlicher Ertrag2 CHF 1’561’100.00 
Ausserordentliches Ergebnis CHF -729‘900.00 
Ergebnis Budget 2025 CHF 0.00 
 
 
1 Ausserordentlicher Aufwand 

• Einlage in Spezialfinanzierung (SF) Vorfinanzierung  
Hochbauten Verwaltungsvermögen CHF 1’924'100.00 

• Einlage in finanzpolitische Reserve CHF 366'900.00 
2 Ausserordentlicher Ertrag: 

• Entnahme aus Spezialfinanzierung (SF) Vorfinanzierung 
Hochbauten Verwaltungsvermögen CHF 74'500.00 

• Entnahme aus Spezialfinanzierung (SF) Reserve Übertragung  
Verwaltungsvermögen EV (EMAG) CHF 924'100.00 

• Auflösung Neubewertungsreserve CHF 562‘500.00 
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Gesamtergebnis Gemeinde 
Das Gesamtergebnis Gemeinde setzt sich aus dem Ergebnis des Allgemeinen 
Haushaltes (steuerfinanziert) und den Ergebnissen der Spezialfinanzierungen zu-
sammen. 

Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 
Betrieblicher Aufwand 42’125'500.00 40'706'600.00 
Betrieblicher Ertrag 41’638'400.00 40’350’500.00 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -487'100.00 -356’100.00 
Finanzaufwand 279'300.00 260’800.00 
Finanzertrag 879'900.00 879’600.00 
Ergebnis aus Finanzierung 600'600.00 618’800.00 
 
Operatives Ergebnis  113'500.00 262’700.00 
 
Ausserordentlicher Aufwand  2’398'600.00 2’887’500.00 
Ausserordentlicher Ertrag  1’659'300.00 1’654’400.00 
Ausserordentliches Ergebnis -739’300.00 -1'233’100.00 
 
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung * -625'800.00 -970‘400.00 
 
* Ergebnis Allgemeiner Haushalt und Spezialfinanzierungen 

Investitionsrechnung 
Ausgaben 9’152'000.00 7’055‘000.00 
Einnahmen 0.00 0.00 
Nettoinvestitionen 9'152'000.00 7’055‘000.00 
 
Finanzierung 
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -625'800.00 -970‘400.00 
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) 959'000.00 950’000.00 
Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen 976'200.00 975‘500.00 
Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen -92'900.00 -91’500.00 
Wertberichtigungen Darlehen VV 0.00 0.00 
Wertberichtigungen Beteiligungen VV 0.00 0.00 
Abschreibungen Investitionsbeiträge 331'100.00 329’600.00 
Einlagen in das Eigenkapital 2’398'600.00 2’887’500.00 
Entnahmen aus dem Eigenkapital -1’659'300.00 -1’654’400.00 
Selbstfinanzierung 2'286’900.00 2’426’300.00 
Nettoinvestitionen -9’152'000.00 -7’055‘000.00 
Finanzierungsergebnis -6’865'100.00 -4’628’700.00 
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Erläuterungen zu den einzelnen Funktionen 
 
Allgemeine Verwaltung  
 Aufwand Ertrag Nettoaufwand 
Budget 2025 4'791’800.00 324'300.00 4'467'500.00 
Budget 2024 4‘640’300.00 372’100.00 4’268’200.00 
Rechnung 2023 4‘464’499.50 379’329.77 4'085’169.73 

Der Nettoaufwand im Budget 2025 erhöht sich um CHF 199’300.00 
gegenüber dem Budget 2024. 
Der Aufwand der Legislative (Funktion 0110) beläuft sich auf 
CHF 117'000.00 (Budget 2024: CHF 135'300.00). Im Jahr 2025 fin-
den keine Wahlen statt, daher vermindert sich der Aufwand gegen-
über dem Vorjahresbudget. Für den freien Ratskredit des Grossen 
Gemeinderats sind CHF 10‘100.00 veranschlagt. 
Bei den Berechnungen der Personalbesoldungen wurde eine gene-
relle Teuerungszulage von 1 % berücksichtigt. Für individuelle Besol-
dungserhöhungen wurde mit einer Quote von 1 % gerechnet. 
Der Nettoaufwand für die Informatik beläuft sich inkl. Abschreibungen 
auf CHF 347'800.00 (Budget 2024: CHF 309'600.00). Die Lizenz- und 
Softwaregebühren sind höher als im Jahr 2024.  
Der Nettoaufwand der Verwaltungsliegenschaften beläuft sich auf 
CHF 201’700.00 (Budget 2024: CHF 146’100.00). Für den Gebäude-
unterhalt sind total CHF 39’900.00 budgetiert. Der Abschreibungsauf-
wand ist infolge Sanierung der Gebäudehülle des Verwaltungsgebäu-
des Bernstrasse 12 höher als im Vorjahresbudget. 

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 
 Aufwand Ertrag Nettoaufwand 
Budget 2025 1'520'500.00 1'104'000.00 416'500.00 
Budget 2024 1‘481’100.00 1‘111’300.00 369’800.00 
Rechnung 2023 1'493’081.60 1‘148’428.57 344’653.03 

Der Nettoaufwand für das Budget 2025 erhöht sich um 
CHF 46’700.00 gegenüber dem Budget 2024. 
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Polizei 
Für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs wird wie im Jahr 2024 mit 
einem Aufwand von CHF 47‘000.00 gerechnet. An Einnahmen aus 
Bussen sind CHF 46‘000.00 budgetiert. Für den Einkauf von Res-
sourcen bei der Kantonspolizei Bern sind wie in den Vorjahren 
CHF 120‘700.00 enthalten. 
Allgemeines Rechtswesen 
Zu diesem Bereich gehören die Aufwendungen und Erträge der Bau-
polizei und der Einwohner- und Fremdenkontrolle. Der Nettoertrag 
beläuft sich auf CHF 95'500.00 (Budget 2024: CHF 101'200.00). Bei 
den Baubewilligungen wird wie im Budget 2024 mit einem Aufwand 
von CHF 50'000.00 und Gebühreneinnahmen von CHF 90‘000.00 
gerechnet. 
Feuerwehr 
Gemäss Budget 2025 der Feuerwehr Region Moossee beträgt der 
Kostenanteil von Münchenbuchsee CHF 631'200.00 (Budget 2024: 
CHF 635'000.00). Für den Gebäudeunterhalt sind CHF 10'000.00 
veranschlagt (Budget 2024: CHF 11'500.00). Demgegenüber wird mit 
Ersatzabgaben von CHF 670'000.00 gerechnet. Der Mietertrag be-
läuft sich auf CHF 75'000.00. Der Ertragsüberschuss der Spezialfi-
nanzierung Feuerwehr beträgt CHF 53'200.00. 
Militärische Verteidigung 
Der Nettoaufwand der Truppenunterkunft und Schiessanlage Bären-
ried beträgt CHF 159'400.00 (Budget 2024: CHF 128'000.00). Die 
Besoldungskosten erhöhen sich aufgrund zusätzlicher Stellenpro-
zente. Für den Gebäudeunterhalt sind CHF 32'000.00 budgetiert 
(Budget 2024: CHF 36'500.00). Die Abschreibungen (Sanierung 
Schützenstube und Kugelfänge Schiessanlage) belaufen sich auf 
CHF 31'300.00 (Budget 2024: CHF 32'500.00). 
Zivile Verteidigung 
Der Nettoaufwand der Kostenstellen Zivilschutz und ziviler Gemein-
deführungsstab beläuft sich auf CHF 188'300.00 (Budget 2024: 
CHF 186'300.00). Die Entschädigung an die ZSO Bern plus beträgt 
CHF 122‘500.00 und an die Gemeinde Zollikofen (RFO MüZo plus) 
CHF 18'000.00. 
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Bildung 
 Aufwand Ertrag Nettoaufwand 
Budget 2025 11'966'600.00 1'781'500.00 10’185'100.00 
Budget 2024 11’177’600.00 1‘830’200.00 9’347‘400.00 
Rechnung 2023 11'247’089.72 1‘844’682.95 9'402’406.77 

Der Nettoaufwand für das Budgetjahr 2025 erhöht sich gegenüber 
dem Budget 2024 um CHF 837’700.00. 
Lastenausgleich Lehrergehälter 
Die Gemeindeanteile an der Lastenverteilung der Besoldungskosten 
der Volksschule betragen CHF 4‘723‘300.00 (Budget 2024: 
CHF 4‘428‘000.00 / Rechnung 2023: CHF 4'588'237.50). Die Berech-
nungen basieren auf den Empfehlungen der kantonalen Bildungs- 
und Kulturdirektion sowie der Pensenmeldungen bzw. Prognose der 
Schülerzahlen. 
Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe 
Für Lehrmittel ist ein Aufwand von insgesamt CHF 467'900.00 bud-
getiert (Budget 2024: CHF 393'400.00). Infolge Lizenzkosten von di-
gitalen Lehrmitteln muss mit Mehraufwendungen gerechnet werden. 
Für die Durchführung von Exkursionen, Schulreisen, Lagern und Pro-
jekten ist ein Betrag von total CHF 227'700.00 eingestellt (Budget 
2024: CHF 182'300.00). Es sind mehr Schulreisen und Lager geplant 
als in den Vorjahren. Für externe Schulbesuche (Gymnasien, Ta-
lentförderung) sind total CHF 280'100.00 budgetiert. Die Schulgelder 
von anderen Gemeinden sind mit CHF 37'000.00 veranschlagt. 
Musikschule 
Für den Beitrag an die Musikschule Münchenbuchsee sind wie im 
Jahr 2024 total CHF 420‘000.00 budgetiert. 
Schulliegenschaften 
Der Nettoaufwand dieser Kostenstelle beträgt CHF 2'626'300.00 
(Budget 2024: CHF 2'174'700.00). Die Besoldungskosten erhöhen 
sich aufgrund zusätzlicher Stellenprozente bei der Hauswartung und 
der Gebäudereinigung gegenüber dem Vorjahresbudget (Budget 
2025: CHF 1'347'800.00 / Budget 2024: CHF 1'086'400.00). Für den 
Gebäudeunterhalt sind insgesamt CHF 538'400.00 (Budget 2024: 
CHF 402'500.00) budgetiert. Zusätzlich zum laufenden Unterhalt sind 
grössere Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten in diversen Schulanla-
gen geplant (Ersatz Turnhallenboden SH Paul Klee / Malerarbeiten 
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und Teil-Ersatz Beleuchtung SH Bodenacker / Erneuerung Decken-
verkleidungen SH Allmend / diverse Arbeiten SH Riedli und 
Waldegg). Die planmässigen Abschreibungen belaufen sich auf 
CHF 233'400.00 (Budget 2024: CHF 199'600.00. 
Tagesbetreuung 
Die Tagesschule befindet sich an den Standorten Schulhaus Dorf 
und Saal- und Freizeitanlage. Für die Mittagsbetreuung wird zusätz-
lich die Aula Paul Klee benützt. Die Aufwendungen belaufen sich auf 
total CHF 1'373'000.00 (Budget 2024: CHF 1'494'000.00). Es wird mit 
Elternbeiträgen von CHF 670'000.00 gerechnet (Budget 2024: 
CHF 710'000.00). Für Kantonsbeiträge sind CHF 810'000.00 budge-
tiert (Budget 2024: CHF 830'000). 
Ferienbetreuung 
Der Grosse Gemeinderat hat am 17.08.2023 die Einführung einer Fe-
rieninsel ab dem Kalenderjahr 2024 beschlossen. Das Kostendach 
von CHF 34'100 wurde im Budget 2024 in der Kostenstelle «Tages-
betreuung, Konto «besondere Projekte» erfasst. Im Gegensatz zum 
Budget 2024 werden nun die Aufwände/Erträge in der Kostenstelle 
«Ferienbetreuung» ausgewiesen: Nettokosten CHF 33'500.00. 
Schulleitung und Schulverwaltung 
Es wird mit Kosten von total CHF 770'4800.00 (Budget 2024: 
CHF 778'800.00) gerechnet. Die Aufwendungen für den laufenden 
Unterhalt der ICT der Schule belaufen sich auf CHF 97‘000.00. Der 
Abschreibungsaufwand beträgt noch CHF 93'000.00 (Budget 2024: 
CHF 129'300.00). Ein Teil der ICT-Anschaffungen ist vollständig ab-
geschrieben. 
Schülertransporte 
Für Schülertransporte des Kindergartens, der Primar- und Sekundar-
stufe sowie der Tagesschule sind Kosten von total CHF 218'100.00 
(Budget 2024: CHF 227'800.00) budgetiert. 
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Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 
 Aufwand Ertrag Nettoaufwand 
Budget 2025 2’024'000.00 173'000.00 1'851'000.00 
Budget 2024 1‘943’700.00 175‘000.00 1‘768’700.00 
Rechnung 2023 1'798’824.60 166’117.10 1‘632’707.50 

Der Nettoaufwand für das Budgetjahr 2025 erhöht sich gegenüber 
dem Budget 2024 um CHF 82’300.00. 
Bibliotheken 
Für den Betriebsbeitrag an die Kornhausbibliothek Bern sind 
CHF 175‘000.00 (Budget 2024: CHF 170'000.00) budgetiert. Die 
Kosten für die Miete, den Reinigungsunterhalt sowie Heiz- und Ne-
benkosten belaufen sich auf CHF 88'900.00. 
Musik und Theater 
Gemäss den Leistungsverträgen mit den Kulturinstitutionen von min-
destens regionaler Bedeutung beträgt der Anteil von Münchenbuch-
see rund CHF 264‘000.00. 
Übrige Kultur 
Der Beitrag an den Kulturverein Münchenbuchsee beläuft sich auf 
CHF 13‘800.00. Der Betriebsbeitrag an die Bären-Buchsi AG auf 
CHF 19‘200.00. 
Sportzentrum Hirzenfeld 
Der Betriebskostenbeitrag an den Trägerverein Hirzi beträgt 
CHF 305‘800.00. Die Berechnung basiert auf der aktuell gültigen 
Leistungsvereinbarung. Aufgrund der Sanierung des Schwimmbades 
erhöhen sich die Abschreibungskosten ab dem Jahr 2024 auf 
CHF 322'900.00 (Rechnung 2023: CHF 218’789.00). 
Freizeit 
Für den Unterhalt der öffentlichen Anlagen, sowie der gemeindeeige-
nen Plätze und Spielplätze ist ein Betrag von total CHF 281'000.00 
(Budget 2024: CHF 271‘000.00) vorgesehen. 
Saal- und Freizeitanlage 
Der Nettoaufwand dieser Liegenschaft beläuft sich auf 
CHF  190‘800.00 (Budget 2024: CHF 137‘900.00). Die Besoldungs-
kosten erhöhen sich aufgrund zusätzlicher Stellenprozente (Budget 
2025: CHF 130’700.00 / Budget 2024: CHF 84’000.00). Für den bau-
lichen Unterhalt sind CHF 44'100.00 budgetiert (Budget 2024: 
CHF 42‘000.00). 
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CHF 175‘000.00 (Budget 2024: CHF 170'000.00) budgetiert. Die 
Kosten für die Miete, den Reinigungsunterhalt sowie Heiz- und Ne-
benkosten belaufen sich auf CHF 88'900.00. 
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Gemäss den Leistungsverträgen mit den Kulturinstitutionen von min-
destens regionaler Bedeutung beträgt der Anteil von Münchenbuch-
see rund CHF 264‘000.00. 
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Der Beitrag an den Kulturverein Münchenbuchsee beläuft sich auf 
CHF 13‘800.00. Der Betriebsbeitrag an die Bären-Buchsi AG auf 
CHF 19‘200.00. 
Sportzentrum Hirzenfeld 
Der Betriebskostenbeitrag an den Trägerverein Hirzi beträgt 
CHF 305‘800.00. Die Berechnung basiert auf der aktuell gültigen 
Leistungsvereinbarung. Aufgrund der Sanierung des Schwimmbades 
erhöhen sich die Abschreibungskosten ab dem Jahr 2024 auf 
CHF 322'900.00 (Rechnung 2023: CHF 218’789.00). 
Freizeit 
Für den Unterhalt der öffentlichen Anlagen, sowie der gemeindeeige-
nen Plätze und Spielplätze ist ein Betrag von total CHF 281'000.00 
(Budget 2024: CHF 271‘000.00) vorgesehen. 
Saal- und Freizeitanlage 
Der Nettoaufwand dieser Liegenschaft beläuft sich auf 
CHF  190‘800.00 (Budget 2024: CHF 137‘900.00). Die Besoldungs-
kosten erhöhen sich aufgrund zusätzlicher Stellenprozente (Budget 
2025: CHF 130’700.00 / Budget 2024: CHF 84’000.00). Für den bau-
lichen Unterhalt sind CHF 44'100.00 budgetiert (Budget 2024: 
CHF 42‘000.00). 
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Gesundheit 
 Aufwand Ertrag Nettoaufwand 
Budget 2025 60'900.00 0.00 60'900.00 
Budget 2024 59’500.00 0.00 59’500.00 
Rechnung 2023 58’092.45 0.00 58’092.45 

Der Nettoaufwand für das Budgetjahr 2025 erhöht sich gegenüber 
dem Budget 2024 um CHF 1’400.00. 
Die Kosten für die schulärztliche und schulzahnärztliche Pflege be-
wegen sich im Rahmen der Vorjahre. 

Soziale Sicherheit 
 Aufwand Ertrag Nettoaufwand 
Budget 2025 10'638'900.00 819'300.00 9’819’600.00 
Budget 2024 10’078‘000.00 723’800.00 9'354’200.00 
Rechnung 2023 9‘560’283.41 826’728.77 8‘733’554.64 

Der Nettoaufwand für das Budgetjahr 2025 erhöht sich gegenüber 
dem Budget 2024 um CHF 465’400.00. 
Lastenausgleich Ergänzungsleistung 
Gemäss der kantonalen Finanzplanungshilfe wird im Jahr 2025 mit 
EL-Kosten von insgesamt CHF 2‘562‘000.00 gerechnet (Budget 
2024: CHF 2‘344‘500.00). Die Kostensteigerung begründet der Kan-
ton Bern mit höheren Fallkosten und Anpassung der Heimtaxen. 
Leistungen an das Alter 
Die Kosten von CHF 14'000.00 werden neu dieser Kostenstelle be-
lastet (vorher Funktion 5790 «Sozialhilfe»). 
Offene Kinder- und Jugendarbeit 
Der Beitrag an den Verein Jugendwerk beläuft sich gemäss Leis-
tungsvereinbarung auf CHF 129‘000.00. 
Leistungen an Familien allgemein 
Der Nettoaufwand dieser Kostenstelle beträgt CHF 57'200.00 Die 
Kosten des Mutter-Kind-Deutschkurses (MuKi-Deutsch) werden neu 
in dieser Funktion verbucht. Ausserdem werden die Beiträge an die 
Mütter- und Väterberatung des Kantons Bern (Hausbesuchsange-
bot), an den Spielgruppenverein sowie an die Pro Juventute (Eltern-
briefe) neu dieser Funktion belastet. Alle Aufwendungen wurden vor-
her in der Funktion 5790 «Sozialhilfe» verbucht. 
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Kinderkrippen und Kinderhorte 
Für Betreuungsgutscheine an die Kinderbetreuung in Kindertages-
stätten und bei Tageseltern sind total CHF 910‘000.00 budgetiert 
(Budget 2024: CHF 885‘000.00 / Rechnung 2023: CHF 881‘215.30). 
Der Lastenausgleichsbeitrag beträgt CHF 750‘000.00 (Budget 2024: 
CHF 660‘000.00 / Rechnung 2023: CHF 756‘921.17). 
Sozialhilfe 
Die Gesamtkosten für den Regionalen Sozialdienst Münchenbuch-
see (RSM) teilen sich wie folgt auf: 
Lastenausgleich Sozialhilfe CHF 6‘130‘000.00 
Betriebskosten RSM CHF 350‘000.00 
Total CHF 6‘480‘000.00 
Gegenüber dem Budget 2024 (CHF 6‘187‘300.00) ergibt sich ein 
Mehraufwand von CHF 292‘700.00. Der Kanton Bern rechnet insbe-
sondere bei den Leistungen für Kinder mit besonderem Förder- und 
Schutzbedarf und bei der individuellen Sozialhilfe mit Mehrkosten. 
Die Betriebskosten RSM sind vor allem wegen der Einführung eines 
neuen Fallführungssystem höher als im Vorjahr.  
Für das Projekt „Schlüsselpersonen“ sind CHF 35‘000.00 budgetiert. 
Der Beitrag an die Organisation „KARIBU“ Interkultureller Frauentreff 
in Zollikofen beträgt gemäss Leistungsvertrag CHF 22‘900.00 pro 
Jahr. 

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
 Aufwand Ertrag Nettoaufwand 
Budget 2025 3’022'400.00 280'300.00 2'742'100.00 
Budget 2024 2‘804’700.00 200’800.00 2‘603’900.00 
Rechnung 2023 2‘612’528.80 305’564.16 2‘306’964.64 

Der Nettoaufwand für das Budgetjahr 2025 erhöht sich gegenüber 
dem Budget 2024 um CHF 138’200.00. 
Gemeindestrassen 
Der Nettoaufwand im Bereich der Gemeindestrassen beläuft sich auf 
CHF 1‘393‘700.00 (Budget 2024: CHF 1‘274‘500.00). Der Lohnauf-
wand in Bereich der Gemeindestrassen von CHF 138'000.00 wird 
neu direkt dieser Kostenstelle belastet (vorher Kostenstelle 0220 / 
Allgemeine Dienste). Der bauliche und betriebliche Strassenunterhalt 
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inkl. Winterdienst ist mit CHF 563'000.00 veranschlagt (Budget 2024: 
555'000.00). Bei der öffentlichen Beleuchtung wird mit Unterhaltskos-
ten von CHF 121'000.00 gerechnet (Budget 2024: CHF 139'000.00). 
Der Abschreibungsaufwand beträgt wie im Vorjahr CHF 165'000. 
Regionalverkehr 
Für Erneuerungen und Anpassungen der Bushaltestellen sind 
CHF 95‘000.00 budgetiert. 
Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr 
Die Beiträge an den Lastenausgleich Öffentlicher Verkehr belaufen 
sich auf CHF 1'305'400.00 und nehmen gegenüber dem Budget 2024 
um CHF 19’400.00 zu (Budget 2024: CHF 1'286'000.00).  

Umwelt und Raumordnung 
 Aufwand Ertrag Nettoaufwand 
Budget 2025 5’819'300.00 5'106'300.00 713'000.00 
Budget 2024 6‘227’300.00 5‘520’200.00 707‘100.00 
Rechnung 2023 5'832’283.23 5'241’508.03 590’775.20 

Der Nettoaufwand für das Budgetjahr 2025 erhöht sich gegenüber 
dem Budget 2024 um CHF 5’900.00. 
Die in diesem Aufgabenbereich enthaltenen Betriebe (Wasserversor-
gung, Abwasser- und Abfallentsorgung) müssen finanziell selbsttra-
gend sein. Ertrags- und Aufwandüberschüsse sind über die vorhan-
denen Spezialfinanzierungen auszugleichen und beeinflussen das 
Budgetergebnis des Allgemeinen Haushaltes nicht. 
Wasserversorgung 
Für das Budgetjahr 2025 wird ein Aufwandüberschuss von 
CHF 227’100.00 budgetiert. Gegenüber dem Vorjahresbudget fällt 
der Aufwandüberschuss geringer aus. Durch den geplanten Beitritt 
zur Wasserverbund Region Bern AG wird mit Minderaufwendungen 
bei den Betriebskosten und den Wasserbeschaffungskosten gerech-
net. Trotzdem wird es wohl nicht zu vermeiden sein, dass per Ende 
2025 ein Bilanzfehlbetrag ausgewiesen wird. Aus diesem Grund ist 
geplant, im kommenden Jahr das Wasserversorgungsreglement und 
das Gebührenreglement für die Wasserversorgung (aus dem Jahr 
2000) zu überarbeiten.  
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Abwasserentsorgung 
Für das Budgetjahr 2025 wird ein weiterer Aufwandüberschuss bud-
getiert. Dieser beläuft sich auf CHF 310‘200.00. Der hohe Bestand 
des Rechnungsausgleiches lässt diese Budgetierung zu. Der Be-
stand Rechnungsausgleich wird per Ende 2025 CHF 2'462’980.00 
betragen.  
Abfallentsorgung 
Infolge der Reduktion der Grundgebühren ab dem Jahr 2022 wird 
auch für das Budget 2025 ein Aufwandüberschuss (CHF 181'100.00) 
ausgewiesen. Der Bestand des Rechnungsausgleiches lässt dies 
problemlos zu. Der Bestand Rechnungsausgleich beläuft sich per 
Ende 2025 auf CHF 829’020.00. 
Naturgefahren 
Der Beitrag an die Stiftung «Einsatzkostenversicherung der Gemein-
den in ausserordentlichen Lagen» (EKV) beträgt CHF 30'000.00. 
Arten- und Landschaftsschutz 
Für den Unterhalt der gemeindeeigenen Bäume sind CHF 30‘000.00 
enthalten. Für den Landschaftsschutz ist gemäss Beschluss des 
Grossen Gemeinderates aus dem Jahr 1994 ein Betrag von 
CHF 20‘000.00 vorgesehen. 
Begräbnisgemeinde 
Die Abgabe an die Begräbnisgemeinde beträgt CHF 164‘600.00. 
Raumordnung allgemein 
Für Fachberatungen sind CHF 42'000.00 eingestellt (Budget 2024: 
CHF 51'000.00). Die Abschreibungen, die sich aufgrund der Projekte 
in diesem Bereich (u.a. Revision Ortsplanung, Strahmmatte, Testpla-
nung Bahnhofgebiet) ergeben, sind mit CHF 107'000.00 budgetiert 
(Budget 2024: CHF 105'000.00). 
Regionalkonferenzen 
Der Beitrag an die Regionalkonferenz Bern-Mittelland beläuft sich auf 
CHF 54'900.00 (Budget 2024: CHF 57'500.00). 
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Volkswirtschaft 
 Aufwand Ertrag Nettoaufwand 
Budget 2025 502'800.00 493'200.00 9'600.00 
Budget 2024 497’000.00 487’700.00 9’300.00 
Rechnung 2023 512’910.13 509’319.55 3’590.58 

Der Nettoaufwand für das Budgetjahr 2025 erhöht sich gegenüber 
dem Vorjahresbudget 2024 um CHF 300.00. 
Wärmeverbund Riedli 
Die Spezialfinanzierung Wärmeverbund Riedli rechnet für das 
Budget 2025 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 29’400.00 
(Budget 2024: CHF 19’100.00). Der Bestand Rechnungsausgleich 
wird per Ende Jahr 2025 voraussichtlich CHF 110’700.00 betragen.  

Finanzen und Steuern 
 Aufwand Ertrag Nettoertrag 
Budget 2025 4’708'000.00 34’973'300.00 30’265'300.00 
Budget 2024 5’189’200.00 33’677‘300.00 28’488’100.00 
Rechnung 2023 6'866’636.86 34'024’551.40 27'157’914.54 

Steueranlage 
Die Berechnung des gesamten Steuerertrages basiert auf einer un-
veränderten Steueranlage von 1.64 Einheiten. 
Liegenschaftssteuer 
Der Ansatz für die Berechnung der Liegenschaftssteuern bleibt un-
verändert auf 1.2 ‰ der amtlichen Werte. 
  

 

15 

Fiskalertrag 
Der Nettosteuerertrag beläuft sich auf CHF 31.084 Mio. (Budget 
2024: CHF 29.660 Mio. / Rechnung 2023: CHF 28.591 Mio. mit  
Steueranlage 1.64). 
 
 Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 
Einkommenssteuern NP1 21'925'400.00 21'220'500.00 20'876'788.60 

Nachsteuern/Bussen NP 50'000.00 50'000.00 15'482.70 

Vermögenssteuern NP 1'923'900.00 1'909'300.00 1'831'930.30 

Quellensteuern 585'000.00 469'500.00 604'108.15 

Steuerausscheidungen 
NP netto 476'500.00 349'400.00 -803'964.85 

Gewinnsteuern JP2 2'150'000.00 2'000'000.00 2'138'956.15 

Kapitalsteuern JP 15'000.00 15'000.00 14'123.55 

Holdingsteuern JP 500.00 1'000.00 0.00 

Steuerausscheidungen 
JP netto 407'500.00 364'000.00 153'076.50 

Grundstückgewinnsteuer 550'000.00 450’000.00 666'732.10 

Sonderveranlagungen 500'000.00 400'000.00 608'458.40 

Eingang abgeschriebene 
Steuern 

50'000.00 35'000.00 69'161.25 

Liegenschaftssteuern 2'600'000.00 2'550'000.00 2'610'596.45 

Hundesteuern 50'000.00 46'000.00 51'500.00 

./. Abschreibungen -200'000.00 -200'000.00 -256'835.95 

./. Wertberichtigungen 0.00 0.00 10'475.00 
Nettosteuerertrag 31'083'800.00 29'659'700.00 28'590'588.35 

 
 
1 NP = Natürliche Personen 
2 JP = Juristische Personen 
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Finanz- und Lastenausgleich 
Gemäss der kantonalen Finanzplanungshilfe ergeben sich für 2025 
folgende Beträge: 
- Lastenausgleich neue Aufgabenteilung CHF 1‘911’000.00 
- Soziodemografischer Zuschuss CHF -200‘000.00 
- Zuschuss Ausgleich Fusion Diemerswil CHF -23'800.00 
- Zuschuss Finanzausgl. Disparitätenabbau CHF -673’700.00 
- Nettoaufwand CHF 1’013’500.00 
Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung 
Bei diesem Lastenausgleich handelt es sich um Aufgabenverschie-
bungen zwischen dem Kanton und den Gemeinden.  
Soziodemografischer Zuschuss  
Gemeinden, die aufgrund ihrer soziodemografischen Situation belas-
tet sind, erhalten jährlich einen Zuschuss. Die unterschiedlichen, 
durch die soziale Struktur der Bevölkerung verursachten finanziellen 
Belastungen der Gemeinden werden in einem Soziallastenindex ab-
gebildet. Der Soziallastenindex berechnet sich anhand des Anteils an 
Arbeitslosen, Ausländerinnen und Ausländer sowie EL-Bezügerinnen 
und EL-Bezügern, die von den Gemeinden nicht direkt beeinflusst 
werden können.  
Zuschuss Ausgleich Fusion Diemerswil 
Die Fusion mit der Einwohnergemeinde Diemerswil (per 01.01.2023) 
hat für die Einwohnergemeinde Münchenbuchsee eine Einbusse 
beim geografisch-topografischen Zuschuss zur Folge. Diese Ein-
busse wird vom Kanton Bern kompensiert.  
Finanzausgleich / Disparitätenabbau 
Der Finanzausgleich soll die finanziellen Unterschiede zwischen den 
bernischen Gemeinden vermindern. Im Jahr 2025 erhält München-
buchsee einen Beitrag aus dem Finanzausgleich.  
Übrige Ertragsanteile 
Da die Gemeinden auch von den Gewinnsteuerentlastungen auf-
grund des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV- 
Finanzierung (STAF) betroffen sind, werden sie am finanziellen Aus-
gleich beteiligt. Für das Jahr 2025 wird ein Ertragsanteil an der direk-
ten Bundessteuer von CHF 180’000.00 veranschlagt (Budget 2024: 
CHF 180‘000.00 / Rechnung 2023: CHF 172'386.40). 
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Einlage in die Spezialfinanzierung (SF) Vorfinanzierung Hoch-
bauten des Verwaltungsvermögens 
Aufgrund des ausgewiesenen Ertragsüberschusses im Allgemeinen 
Haushalt ist vorgesehen, eine Einlage in die Spezialfinanzierung (SF) 
Vorfinanzierung Hochbauten des Verwaltungsvermögens in der 
Höhe von CHF 1’000’000.00 vorzunehmen.  
Einlage in die finanzpolitische Reserve 
Aufgrund des ausgewiesenen Ertragsüberschusses im Allgemeinen 
Haushalt ist vorgesehen, eine Einlage von CHF 366'900.00 in die fi-
nanzpolitische Reserve vorzunehmen. Dadurch können die Reser-
ven und damit das Eigenkapital gestärkt werden.  
Neutrale Aufwendungen und Erträge 
Für das Budget 2025 wird mit einer Gewinnablieferung der Energie 
Münchenbuchsee AG (EMAG) von CHF 540‘000.00 gerechnet.  
Entnahme aus Neubewertungsreserve 
Mit der Einführung des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 
(HRM2) per 01.01.2016 wurde das Finanzvermögen neu bewertet. 
Daraus entstand die Neubewertungsreserve (Bestand per 
01.01.2020 CHF 3.292 Mio.). Ab 2021 können die Einwohnergemein-
den diese Reserve schrittweise auflösen. Vom bilanzierten Bestand 
ist eine Schwankungsreserve zu bilden, um mögliche zukünftige 
Wertverluste des Finanzvermögens auffangen zu können. Der Rest-
bestand der Neubewertungsreserve kann über die Dauer von fünf 
Jahren zugunsten der Erfolgsrechnung aufgelöst werden (pro Jahr 
CHF 562‘500.00). 
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ist eine Schwankungsreserve zu bilden, um mögliche zukünftige 
Wertverluste des Finanzvermögens auffangen zu können. Der Rest-
bestand der Neubewertungsreserve kann über die Dauer von fünf 
Jahren zugunsten der Erfolgsrechnung aufgelöst werden (pro Jahr 
CHF 562‘500.00). 
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Investitionen 2025 
Das Budget der Investitionsrechnung sieht für das Jahr 2025 Investi-
tionen im Umfang von CHF 9.152 Mio. vor. Davon entfallen 
CHF 8.272 Mio. auf den Allgemeinen Haushalt. 
 
Im Detail handelt es sich um folgende Projekte: 
- Verwaltungsliegenschaft 

Höheweg 7, Sanierung Gebäude CHF 400'000.00 
- Bildung 

Schulliegenschaften CHF 5’487‘000.00 
ICT CHF 75‘000.00 

- Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 
Minderheimet, Neugestaltung Platz CHF 200‘000.00 
Saal- und Freizeitanlage CHF 600'000.00 

- Verkehr 
Gemeindestrassen CHF 350‘000.00 

- Verbauungen 
Gewässerverbauungen CHF 1’080‘000.00 

- Raumordnung 
Ortsplanung, Revision + Umsetzung CHF 80‘000.00 

 
Sämtliche Strassenbauprojekte werden mit der EMAG (Energie Mün-
chenbuchsee AG) abgesprochen und bedingen sich zwangsläufig 
gegenseitig. Damit können Leitungssanierungen oder Erschlies-
sungsprojekte gleichzeitig in Angriff genommen und realisiert wer-
den.  
 
Für die Spezialfinanzierungen sind für das Jahr 2025 Nettoinvestitio-
nen von CHF 880'000.00 vorgesehen: 

− Wasserversorgung CHF 370‘000.00 
− Abwasserentsorgung CHF 450‘000.00 
− Abfallentsorgung CHF 60'000.00 
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Finanzpolitische Entwicklung 
Der Gemeinderat kommt in seinem Finanz- und Investitionsplan 2024 
- 2029 vom 26.08.2024 zu folgenden Aussagen:  
Die Ergebnisse der Finanzplanung des Allgemeinen Haushaltes 
(steuerfinanziert), ohne Investitionsfolgekosten, sind in den Planjah-
ren durchwegs positiv. 
Diese positiven Ergebnisse sind auch auf den Wegfall der Abschrei-
bungen des bisherigen Verwaltungsvermögens (ab dem Jahr 2024, 
Minderaufwand CHF 1.2 Mio.) zurückzuführen.  
In den Jahren 2024 und 2025 wird die Neubewertungsreserve (gebil-
det aus der Umstellung auf das Harmonisierte Rechnungslegungs-
modell 2, HRM2) aufgelöst. Diese Auflösung ergibt einen jährlichen 
Ertrag von CHF 0.557 Mio. Dieser Ertrag fällt ab dem Jahr 2026 er-
satzlos weg. 
Die geplanten Investitionen verursachen Folgekosten. Bis ins Jahr 
2029 werden Folgekosten (Zinsen für Fremdkapital, Abschreibun-
gen) in der Höhe von CHF 2.29 Mio. ausgewiesen. Diese Aufwen-
dungen belasten das Ergebnis der Erfolgsrechnung des Allgemeinen 
Haushaltes massiv. 
Mit dem Reglement über die SF Vorfinanzierung Hochbauten des 
Verwaltungsvermögens wurde die Möglichkeit geschaffen, Abschrei-
bungen vorzufinanzieren. Durch Entnahmen aus der SF können die 
Aufwendungen für Abschreibungen in der Erfolgsrechnung neutrali-
siert werden. Entsprechend kann das Ergebnis der Erfolgsrechnung 
des Allgemeinen Haushaltes positiv beeinflusst werden. 
Die Finanzpolitische Reserve wird voraussichtlich im Jahr 2026 auf-
gelöst. Der Bestand der Finanzpolitischen Reserve wird in den Bilan-
züberschuss gebucht. Ab dem Jahr 2026 müssen keine Einlagen 
mehr in die Finanzpolitische Reserve getätigt werden. Jedoch entfal-
len auch allfällige Entnahmen aus der Finanzpolitischen Reserve. 
Aufwandüberschüsse und auch Ertragsüberschüsse der Erfolgsrech-
nung des Allgemeinen Haushaltes werden direkt in den Bilanzüber-
schuss gebucht.  
Der ausgewiesene Ertragsüberschuss des Jahres 2025 muss in die 
Finanzpolitische Reserve eingelegt werden. Entsprechend entwickelt 
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sich der Bestand dieser Reserve. Im Jahr 2025 wird der Bestand 
CHF 4.011 Mio. betragen. Ab dem Planjahr 2026 werden die Ertrags-
überschüsse der Jahre 2026 und 2027 in den Bilanzüberschuss ein-
gelegt. Die Aufwandüberschüsse der Jahre 2028 und 2029 werden 
dem Bilanzüberschuss entnommen. Der Bilanzüberschuss beläuft 
sich am Ende der Planjahre auf CHF 11.343 Mio.  
 

BETRÄGE IN CHF TAUSEND 
Finanzplanergebnisse 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
       
Nettoinvestitionen 
Allgemeiner Haushalt 

6’230 8’272 5’811 23’120 21’166 1’426 

       
Ergebnis  
Erfolgsrechnung 

656 367 1’040 230 -454 -510 

       
Einlage Finanzpolitische 
Reserve 

-656 -367 0 0 0 0 

Entnahme Finanz- 
politischer Reserve 

0 0 0 0 0 0 

Einlage Bilanzüber-
schuss 

0 0 -1’040 -230 0 0 

Entnahme Bilanzüber-
schuss 

0 0 0 0 454 510 

       
Gesamtergebnis  
Erfolgsrechnung 

0 0 0 0 0 0 

       
Finanzpolitische  
Reserve 

3’644 4’011 0 0 0 0 

       
Bilanzüberschuss 7’026 7’026 12’077 12’307 11’853 11’343 
       
 
 
Die kommenden Jahre sind geprägt durch die geplante Realisierung 
der Schulraumplanung. Trotz diesem Projekt, dürfen andere Projekte 
im Bereich Kultur/Freizeit, Gemeindestrassen und Gewässerschutz 
nicht vergessen werden. Es wird notwendig sein, die einzelnen Inves-
titionsprojekte zu priorisieren und zu entscheiden, welche Projekte 
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ausgeführt werden müssen und welche Projekte, ohne negative Aus-
wirkungen für die Einwohnergemeinde Münchenbuchsee, zurückge-
stellt werden können. 
 
Die Realisierung der Schulraumplanung stellt eine gewaltige Heraus-
forderung dar. Durch die Realisierung der beiden im Finanzplan ein-
gestellten Projekte (Schulhaus Paul Klee und Schulhaus Boden-
acker) wird das Fremdkapital massiv ansteigen. Das Fremdkapital 
muss verzinst werden. Auch muss dieses Fremdkapital früher oder 
später amortisiert (Rückzahlung) werden. Als weitere Folgekosten 
der Investitionen müssen Abschreibungen getätigt werden. Mit der 
SF Vorfinanzierung Hochbauten des Verwaltungsvermögens wird es 
nur teilweise möglich sein, diese Abschreibungen vorzufinanzieren. 
 
Es wird elementar sein, die Realisierung der Schulraumplanung so 
umzusetzen, dass sie langfristig tragbar und auch finanzierbar ist. 
Eine allfällige Erhöhung der Steueranlage wird, aus heutiger Sicht, 
wahrscheinlich sein.  
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Behandlung im Grossen Gemeinderat 
 
Der Grosse Gemeinderat hat dem Geschäft mit 22 Ja- zu 13 Nein-
Stimmen bei 1 Enthaltung zugestimmt. 
Argumente der 22 Ja-Stimmen 
im Grossen Gemeinderat für 
das Geschäft 

Argumente der 13 Nein-Stim-
men im Grossen Gemeinderat 
gegen das Geschäft 

 
Das Budget 2025 der Erfolgs-
rechnung schliesst, bei gleich-
bleibender Steueranlage, aus-
geglichen ab.  
 
Es können Einlagen in die Spe-
zialfinanzierung Vorfinanzie-
rung Hochbauten des Verwal-
tungsvermögens und in die Fi-
nanzpolitische Reserve getätigt 
werden. 
 
Die Einlage in die Spezialfinan-
zierung Vorfinanzierung Hoch-
bauten ist für Abschreibungen 
von Hochbauprojekten vorge-
sehen.  
 
Die Einlage in die Finanzpoliti-
sche Reserve ist vorgesehen 
und dient der Stärkung des Ei-
genkapitals, um allfällige Auf-
wandüberschüsse aus der Er-
folgsrechnung decken zu kön-
nen. 
 
Die Finanzkommission, der Ge-
meinderat und auch der Grosse 
Gemeinderat haben dem vorlie-
genden Budget 2025 der Er-
folgsrechnung zugestimmt. 

 
Gemäss Art. 73 des Gemeinde-
gesetzes ist das Budget so 
auszugestalten, dass der 
Finanzhaushalt ausgeglichen 
ist.  
 
Seit 2018 werden zu hohe  
Steuern einkassiert, soge-
nannte Steuern auf Vorrat. 
 
Das Budget ist auch dieses 
Jahr nur ausgeglichen, weil  
1 Million CHF in die Spezialfi-
nanzierung (SF) Vorfinanzie-
rung Hochbauten des Verwal-
tungsvermögens und 366'900 
CHF in die finanzpolitischen 
Reserven gelegt werden. 
 
Diese Reserven und Spezialfi-
nanzierung dürfen rechtlich 
nicht für Investitionen genutzt 
werden. 
 
Die Summe von 1'366'900 CHF 
entspricht einem Steuerzehntel, 
der zu viel einkassiert wird. 
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Antrag des Grossen Gemeinderates 

Der Grosse Gemeinderat empfiehlt Ihnen mit 22 Ja- zu 13 Nein-Stim-
men bei 1 Enthaltung folgenden 

B E S C H L U S S 

zur Annahme: 

1. Das vom Grossen Gemeinderat unterbreitete Budget der Ein-
wohnergemeinde Münchenbuchsee für das Jahr 2025 wird ge-
nehmigt. 

2. Im Jahre 2025 sind folgende Gemeindesteuern und Abgaben zu 
erheben: 
2.1 Für die der Staatssteuer unterliegenden Steuerfaktoren 

(Einkommen, Gewinn, Ertrag, Vermögen, Kapital- und 
Grundstückgewinn) das 1.64-fache des gesetzlichen Ein-
heitsansatzes (unverändert). 

2.2 Eine Liegenschaftssteuer von 1.2 0/00 auf dem amtlichen 
Wert der Liegenschaft (unverändert). 

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 
 
Münchenbuchsee, 17. Oktober 2024 
 
GROSSER GEMEINDERAT MÜNCHENBUCHSEE 
Präsident Sekretär 

Yves Baumgartner  Olivier A. Gerig 
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Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen die Abstimmung kann innert 30 Tagen beim Regierungsstatt-
halteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen Be-
schwerde geführt werden. Eine Beschwerde muss einen Antrag, die 
Angaben von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie 
eine Unterschrift enthalten und im Doppel eingereicht werden. 
 
Soweit der Inhalt der Abstimmungserläuterungen (Botschaft des 
Grossen Gemeinderats) angefochten werden soll, ist die Beschwerde 
innert 10 Tagen ab der Zustellung der Abstimmungserläuterungen 
beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland einzureichen. 
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